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Bekanntmachungen 

Bekanntmachung 
der Satzung des Kirchenkreises Rantzau für das Frauenwerk 
im Kirchenkreis Rantzau 

Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Rantzau hat am 
30.3.1990 die nachstehend veröffentlichte Satzung beschlos
sen. 

Kiel, den 31. Mai 1990
 

Nordelbisches Kirchenamt
 
Dr. Stiller
 

Az.: 4600 - 1 - W II 

* 

Kirchenkreissatzung des Frauenwerks im Ev-Luth, Kir
chenkreis Rantzau 

§1 

Das Frauenwerk hat die Aufgabe, auf der Grundlage der Prä
ambel der Verfassung der Nordelbischen Kirche den Frauen in 
ihren Lebensbezügen das Evangelium von [esus Christus zu 
verkündigen. Dieses geschieht als Dienst für die Frauen im Ev.
Luth. Kirchenkreis Rantzau. 

§2 

(1) In den Kirchengemeinden geschieht Frauenarbeit, 
indem Frauengruppen sich bilden oder gebildet werden. 

(2) Jede Frauengruppe entsendet im Einvernehmen mit dem 
Kirchenvorstand eine Delegierte in die Arbeitsgemeinschaft 
der Frauenarbeit im Kirchenkreis. 

(3) Frauengruppen auf Kirchenkreisebene entsenden im 
Einvernehmen mit dem Kirchenkreisvorstand ihre Delegierte 
in die Arbeitsgemeinschaft der Frauenarbeit im Kirchenkreis. 

§3 

(1) Die Frauenarbeit im Kirchenkreis wird durch eine Ar
beitsgemeinschaft, die Leiterin des Frauenwerks. einen Beirat 
und ggf. weitere Mitarbeiterinnen wahrgenommen. 

(2) Die Mitglieder des Beirats und der AG werden für einen 
Zeitraum analog der Legislaturperiode der kirchlichen Kör
perschaften gewählt. Die Wahlen gelten bis höchstens 6 
Monate nach Beendigung der Ligislaturperiode. 

§4 

(1) Die Arbeitsgemeinschaft wird aus den Delegierten aller 
Frauengruppen der Kirchengemeinden und des Kirchenkrei
ses gebildet. Die Leiterin des Frauenwerks ist Mitglied der Ar
bei tsgemeinschaft. 

(2) Die Arbeitsgemeinschaft tritt mindestens einmal im Jahr 
zusammen. 

(3) Die Arbeitsgemeinschaft gibt Anregungen für die Frau
enarbeit im Kirchenkreis. fördert die Arbeit in den Kirchenge
meinden und die Zusammenarbeit im Kirchenkreis und 
nimmt einmal jährlich den Bericht der Leiterin des Frauen
werks und des Beirats entgegen. Sie wählt eine Delegierte in 
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die Nordelbische Arbeitsgemeinschaft für Frauenarbeit und 
Delegierte in andere Ausschüsse gern. § 8 der Ordnung des 
Frauenwerks der Nordelbischen Ev-Luth, Kirche. 

(4) Die Arbeitsgemeinschaft wählt einen Beirat. 

(5) Die Arbeitsgemeinschaft wählt aus ihrer Mitte eine Vor
sitzende, die nicht die Leiterin des Frauenwerks sein muß. 

(6) Analog ist im Vertretungsfall für die Leiterin des Frauen
werks nach § 6 Abs. 2 der Ordnung des Frauenwerks der Nor
delbischen Kirche zu verfahren. In diesem Fall muß der Kir
chenkreisvorstand der Entsendung der Arbeitsgemeinschaft 
zustimmen. 

§5 

(1) Die Arbeitsgemeinschaft bestimmt für die Wahlperiode 
die Anzahl der Mitglieder des Beirats. Der Beirat ist aus den 
Mitgliederh der Arbeitsgemeinschaft zu wählen. Die Leiterin 
des Frauenwerks und die Vorsitzende der Arbeitsgemein
schaft sind Mitglieder des Beirats. Dem Beirat soll ein Mitglied 
des Kirchenkreisvorstandes angehören. 

(2) Der Beirat hat folgende Aufgaben: 

- Vorbereitung und Einberufung der Arbeitsgemeinschaft; 
- Regelung der Vertretung der Leiterin des Frauenwerks; 
- Planung und Beratung der Frauenarbeit im Kirchenkreis; 
- Vorbereitung des Haushaltsplans für das Frauenwerk zur 

Beschlußfassung durch den Kirchenkreisvorstand und die 
Kirchenkreissynode. 

(3) Von den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft und des 
Beirats ist der Propst unter Angabe der Tagesordnung recht
zeitig in Kenntnis zu setzen; im übrigen gilt Art. 40 Abs. 4 der 
Verfassung. 

§6 

(1) Die Leiterin des Frauenwerks wird nach Anhörung des 
Beirats im Kirchenkreis und der Leiterin des Frauenwerks der 
Nordelbischen Kirche durch den Kirchenkreisvorstand 
berufen. Sie wird durch den Propsten in ihr Amt eingeführt. 

(2) Die Leiterin des Frauenwerks hat die Aufgabe, die Frau
enarbeit in den Gemeinden anzuregen, zu fördern und auf Kir
chenkreisebene zu ergänzen. Sie wahrt die Verbidung zu 
anderen Werken im Kirchenkreis. mit dem Frauenwerk der 
Nordelbischen Kirche und mit den übrigen Frauenorganisatio
nen. Sie tritt vor den Organen des Kirchenkreises für die Frau
enarbeit ein. Sie ist Delegierte im Konvent der Dienste und 
Werke des Kirchenkreises. 

§7 

Die Satzung tritt am 30. März 1990 in Kraft. 

Bekanntgabe der Prüfungskommission für die Zweite Theo
logische Prüfung im Herbst 1990 

Das Theologische Prüfungsamt hat 

Bischof Prof. Dr. Wilckens (Vorsitzender) 
Hauptpastor Adolphsen 
Pastor Dr. Dabeistein 
Oberkirchenrat Heinrich 
Oberkirchenrat Dr. Conrad 
Pastor Reimer 
KR z.A. Magaard 
Direktor Hammerich 
Pastor Bode 
Hauptpastor Dr. Mohaupt 
Oberkirchenrat Höreher 
Pastor Kretschmar 
Oberkirchenrat Puls 

Pastor Kirsch 
Pastorin Thobaben 
Pastor N. Gerke 
Oberkirchenrat Hinz 
Direktor Buttler 
Oberkirchenrat Starke 
Pastor Szepan 
Pastor Bruhn 
Pastor Ramm 
Präsident Dr. Blaschke 
Oberkirchenrat Kusche 
Oberkirchenrat Dr. Goeschen 
Oberkirchenrat Dr. Ziehbold 
Pastor Weimer 

in die Prüfungskommission für ..die Zweite Theologische 
Prüfung im Herbst 1990 berufen (Anderungen bleiben vorbe
halten). Die mündliche Prüfung findet in der Zeit vorn 25. bis 
28. September 1990 in Kiel statt. 

Az.: 2135 - H 90 - A I / A 1 

Bekantgabe eines neuen Kirchensiegels 

Kiel, den 29. Mai 1990 

Kirchengemeinde: Kropp 

Kirchenkreis. Schleswig 

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Evang.-Luth. Kir
chengemeinde Kropp. 

Nordelbisches Kirchenamt
 
Im Auftrage:
 

Görlitz
 

Az.: 9153 Kropp - R II / R 3 

Ungültigkeitserklärung eines KirchensiegeIs 

Kiel, den 21. Mai 1990 

Bei der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Stephan in Wandsbek
Gartenstadt, Kirchenkreis Stormarn, ist das Kirchensiegel seit 
dem 4. April 1990 verlorengegangen. 

Das Rundsiegel (Durchmesser 28 mm) hat die Umschrift 

.Ev-luth. Kirchengemeinde St. Stephan 
in Wandsbek-Gartenstadt" 

und ein Kreuz als Siegelbild. 

Das Kirchensiegel der Kirchengemeinde St. Stephan in 
Wandsbek-Gartenstadt wird hiermit außer Geltung gesetzt. 

Nordelbisches Kirchenamt 
Kramer 

Az.: 9153 St. Stephan in Wandsbek-Gartenstadt - R I / R 3 
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Pfarrstellenaufhebung 

2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Pahlen, Kirchenkreis 
Norderdithmarschen (mit Wirkung vom 1. Juni 1990). 

Az.: 20 Pahlen (2) - P I / PI 

Einsegnung als Gemeindehelferin 

Am 22. Mai 1990 wurde als Gemeindehelferin eingesegnet: 

Frau Marina Kurcharski, Ev-Luth. Kirchengemeinde Burg in 
Dithmarschen. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Magaard 

Az.: 3020 - E II 

Stell enausschrei bungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der E v . - L u t h. Kir ehe n gern ein deS t. A It
s c h a r z u Harn bur g im Kirchenkreis Alt-Hamburg 
- Bezirk Nord - wird die 2. Pfarrstelle vakant und ist voraus
sichtlich zum 1. Januar 1991 mit einem Pastor oder einer Pa
storin zu besetzen. Der jetzige Stelleninhaber tritt in den Ruhe
stand. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstan
des. 

Entsprechend den Schwerpunkten der Gemeindearbeit soll 
der Bewerber oder die Bewerberin Bereitschaft und Liebe zum 
Gottesdienst mitbringen. Die Gemeinde feiert sonntäglich die 
Evangelische Messe und schöpft die Möglichkeiten der 
Agende I voll aus. Wir versuchen gemeinsam aus dem Evan
gelium heraus, Perspektiven für helfendes Handeln an alten 
und kranken Menschen zu gewinnen und das eigene Leben 
vom Dank her bestimmen zu lassen. 

Wir wünschen uns gelassene Offenheit für das diakonische 
Engagement der Gemeinde, das in der Stiftung Artscharhohe 
eine eigene Rechtsgestalt bei inhaltlicher Verbundenheit ge
funden hat. 

Unser / e künftige / r Pastor / in sollte praktische Erfahrung in 
der Gemeindearbeit und Bereitschaft zur vertrauensvollen Zu
sammenarbeit mit haupt- und ehrenamtlichen Damen und 
Herren mitbringen. Besonders erwünscht ist eine pastoralpsy
chologische Zusatzqualifikation. damit die vielen seelsorgerIi
ehen Bedarfe in der Gemeinde aufgenommen werden können. 
Z.Zt. entsteht zusätzlich ein Haus für zwanzig schwerstpflege
bedürftige Bewohner. 

Schließlich sollte er oder sie Kraft und Bereitschaft mitbrin
gen, auch ganz neu auf Menschen unseres gesamten Gemein
debezirkes zuzugehen und mit hinauszutragen, was uns vom 
Evangelium her bewegt. 

Die Gemeinde liegt am nördichen Rand Eppendorfs. Ein 
Pastorat steht zur Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Alt-Hamburg- Bezirk Nord -,Neue Burg 1,2000 Harnburg 
11. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Frau Dr. Herta Lüth, Laurembergweg 16, 2000 Hamburg 65, 
Tel. 5366544, sowie Pastor Gero Ziegler, Nedderfeld 110 E, 
2000 Hamburg 54, Tel. 466 93 77. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 St. Anschar zu Hamburg (2) - PI / P 2-0Ib. 

* 

In der Wie her n kir ehe n gern ein dez u Ha m
bur g - H a m m im Kirchenkreis Alt-Hambug - Bezirk Süd
wird die 2. Pfarrstelle zum 1. September 1990 vakant und ist 
mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Beset
zung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Wiehernkirchengemeinde liegt in einem gemischt bebau
ten Stadtteil in der Nähe der Hamburger City. Ihr gehören ca. 
3900 Gemeindeglieder an. Die Gemeinde ist in 2 Pfarrbezirke 
aufgeteilt. Die Gemeinde verfügt über eine Kirche im östlichen 
und ein teilvermietetes Gemeindehaus im westlichen Pfarrbe
zirk. Die Pastoren arbeiten zusammen mit einer Diakonin und 
einem Diakon 0/2 Stelle), einer Gemeindeschwester, einem 
Küster, einer Sekretärin 0/2 Stelle) und zwei Raumpflegerin
nen. Die Kirchenmusik wird durch Honorarkräfte betreut. Die 
Mitarbeit von Ehrenamtlichen hat großes Gewicht. Die Wi
ehernkirche ist Träger eines Kindergartens mit 60 Plätzen und 
geschäftsführender Träger der Sozialstation Hamm. Die Ar
beitsschwerpunkte der Gemeinde sind neben Verkündigung 
und Seelsorge die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
sowie Senioren, die ökumenische Zusammenarbeit im Stadt
teil im konziliaren Prozeß und die Einbindung der Arbeit von 
Kindergarten und Sozialstation in die Gemeinde. 

Ein engagierter Kirchenvorstand und die Mitarbeiter suchen 
eine/n Pastorin oder Pastor mit Gemeindeerfahrung, die/ den 
es reizt, in unserem Stadtteil die Kirchengemeinde zur Heimat 
für Viele werden zu lassen. Wir wünschen uns eine/n ideen
reiche/n, aufgeschlossene/n, aktive/n Pastorin/Pastor, 
die/ der es versteht, die Botschaft des Evangeliums in die 
Sprache der Menschen dieses Stadtteils zu übersetzen. Wir er
warten: Fähigkeit zu Seelsorge und Begleitung, Offenheit für 
Begegnungen auch mit kirchenfernen Menschen, Bereitschaft 
zu vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Kirchenvor
stand, mit dem Kollegen und den Mitarbeitern, soziales Enga
gement, Lust am Entwickeln neuer Arbeitsschwerpunkte in 
Absprache mit dem Kollegen und den Mitarbeitern. 

Ein Pastorat steht im Gemeindehaus zur Verfügung, Schulen 
sind in unmittelbarer Nähe, die City ist in wenigen Minuten 
zu erreichen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, hand geschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Propst des Kirchenkreises Alt
Harnburg. Bezirk Süd, Neue Burg 1,2000 Hamburg 11.Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 

Auskünfte erteilen Pastor ]asper Burmester, Tel. 040/ 
21 6359, die stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstan
des, Frau UUa Köster, Tel. 040/731 13487 (Dienst) oder 
21 3318 (privat) und Herr Propst Hans-fürgen Wenn, Tel. 
040/3689-272/273. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 6 Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Wiehernkirche Hl-l-Hamm (2) - P 1/ P 2 

* 
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In der M a t t h ä u s - Gern ein dez u Harn bur g 
W i n t e r h u .leim Kirchenkreis AIt-Hamburg - Bezirk 
Nord - wird die 1. Pfarrstelle vakant und ist voraussichtlich 
zum 1. Januar 1991 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu be
setzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstan
des. 

Die Gemeinde hat ca. 6800 Gemeindeglieder. Sie liegt zwi
schen Stadtpark und Alster in Nähe der Innenstadt und hat 
eine vielfältige soziale Struktur. Die Gemeindearbeit ist 
geprägt von den diakonischen Einrichtungen wie einem Alten
und Pflegeheim, einem Kindertagesheim (jeweils ca. 100 
Plätze) und einer Altentagesstätte. Darüber hinaus ist die Ge
meinde an der Sozialstation Winterhude-Süd beteiligt. 

Weitere Schwerpunkte liegen in der musikalischen Arbeit 
(Kantorei, Seniorenchor. Kammerorchester) und in dem der 
Gemeinde angegliederten Verein für kunst- und kirchenge
schichtliche Bildungsarbeit. Die Gemeinde hat zwei Pfarrstel
len. Außerdem ist ihr bis Mitte 1994 eine Pastorin Z.A. mit ein
geschränktem Dienstauftrag zugewiesen. 

Wir wünschen uns eine junge Pastorin oder einen jungen 
Pastor mit Gemeindeerfahrung, der/die die umfangreichen 
pfarramtlichen Aufgaben wie Gottesdienste, Amtshandlun
gen, Seelsorge, Konfirmandenunterricht und die Begleitung 
der in den diakonischen Einrichtungen Betreuten und Beschäf
tigten am Herzen liegen. Sie/Er sollte bereit sein zur Übernah
me administrativer Aufgaben und sich mit Zuverlässigkeit 
und Fleiß für das Ganze der Gemeinde mitverantwortlich ein
setzen, um Bewährtes zu erhalten und Neues aufzubauen. 
Dabei ist an die Sammlung junger Familien und/oder Jugend
licher gedacht. 

Die Bewerberin/Der Bewerber sollte in der Lage sein, das 
Evangelium auch in die Sprache der Menschen zu übertragen, 
denen die Kirche fremd ist, und sie mit ihren Fragen verstehen. 
Dafür erwarten wir Offenheit und Einfühlungsvermögen wie 
die Fähigkeit, Probleme und Emotionen zu erkennen und aus
zusprechen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Alt-Hamburg- Bezirk Nord -r, Neue Burg 1,2000 Hamburg 
11. Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Herr Martin Huber, Bei der Matthäuskirche 4, 2000 Hamburg 
60,Tel.040/279 28 66,und der stellvertretende Vorsitzende des 
Kirchenvorstandes, Herr Pastor Reinhard Scherwat, Scheffel
straße 22,2000 Hamburg 60, Tel. 040/274505. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Matthäus-Gemeinde zu Hamburg-Winterhude (1)

PT / P 2-Dlb. 

In der Kir ehe n gern ein d e Hat t s ted t im Kirchen
kreis Husum wird die Pfarrstelle vakant und ist zum 1.9.990 
mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Beset
zung erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 

Die Kirchengemeinde Hattstedt umfaßt ca. 2.900 Gemeinde
glieder. Sie ist Träger vom Kindergarten und von der Diako
niestation.Die schöne alte Kirche mit Friedhof und das neue 
Pastorat mit zwei Gerneinderäumen liegen in Hattstedt, einem 
Dorf mit etwa 1.800 Einwohnern, 6 km nördlich von Husum. 
Dort sind auch alle weiterführenden Schulen. Die Gemeinde 
ist geprägt durch eine lebendige, kirchliche Tradition und 
bietet einem/einer Pastor/in reiche Entfaltungsmöglichkei
ten. Ein aufgeschlossener Kirchenvorstand und aktive ehren

amtliche Mitarbeiter unterstützen den/die Pfarrstelleninha
ber/ in oder ein Pastorenehepaar in ihrer Arbeit. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Bischof für Schleswig 
über den Herrn Propst des Kirchenkreises Husum. Schobüller 
Straße 36, 2250 Husum. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastor Vogelmann. Pastorat, 2251 Hatt
stedt, Tel. 04846/459, der stellvertretende Vorsitzende des Kir
chenvorstandes Jens Kiesbye, 2251 Hattstedt, Tel. 04846/67 90, 
und der Propst des Kirchenkreises Husum-Bredstedt, Schobül
ler Straße 36, 2250 Husum, Tel. 04841/2025. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Ersehenen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Hattstedt - P III / P 2 

* 

In der Kir c h eng e m ein d e Lu n den im Kreis Nor
derdithmarschen ist die 2. Pfarrstelle vakant und umgehend 
mit einem Pastor / einer Pastorin oder einem Pastorenehepaar 
- jeweils in einem eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %)- zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvor
standes. 

Zur Kirchengemeinde Lunden gehören 3.800 Gemeindeglie
der in 5 Kommunalgemeinden. Sie hat mit der St. Laurentius
Kirche eine Predigtstätte in dem ländlichen Zentralort Lunden. 

Eine Realschule mit Grund- und Hauptschulteil und eine 
Schule für Lernbehinderte sind am Ort. Cvmnasien und 
andere weiterführende Schulen sind in Heide ;nd Husum u.a. 
durch Bahnverbindung verkehrsgünstig zu erreichen. Ein ge
räumiges Pastorat mit einem schönen Garten steht in unmit
telbarer Nähe der Kirche zur Verfügung. Es steht in baulicher 
Verbindung mit dem Gemeindehaus. 

Die Kirchengemeinde Lunden unterhält einen Kindergarten 
und einen Friedhof. Ein Kreis bewährter haupt- und ehrenamt
licher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist vorhanden. Die 1. 
Pfarrstelle ist mit einem Pastorenehepaar in jeweils einge
schränktem Dienstverhältnis (50 %) besetzt. Zum Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit gehören: Kindergottesdienst, Kin
derstube, zwei Kindergruppen. ein Jugendkreis und offene Ju
gendarbeit in der Teestube. ferner regelmäßige Kinder-, Kon
firmanden- und Jugendfreizeiten. Im kirchenmusikalischen 
Bereich bestehen: Kirchenchor, Posaunenchor, Jugendchor 
und Band. Es treffen sich ferner ein Handarbeitskreis. ein Se
niorennachmittag und ein Bibelkreis regelmäßig im Gemein
dehaus. Schwerpunkte in der Gemeindearbeit können in ge
meinsamer Planung gesetzt werden. Auf eine harmonische 
Zusammenarbeit freuen sich ein Pastorenehepaar. der Kir
chenvorstand und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Kirchengemeinde. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Norderdithmarschen. Markt 27, 2240 Heide. Weitere Un
terlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte ertei
len Pastorin Marion Munske und Pastor Peer Munske, 
Claus-Harms-Straße 10, Tel. 04882/281 oder 360, und der stell
vertretende Vorsitzende, Herr Roderich Kriepke, Dithmar
scher Str. 30, Tel. 04882/1639. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Ceserz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Lunden (2) - P 1II / P 2 
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In der Kir ehe n gern ein deS t. Pan k rat i u s 
Oe h sen wer der im Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk 
Bergedorf - wird die Pfarrstelle vakant und ist zum 1. Novem
ber 1990 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die 
Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Ochsenwerder liegt im Urstromtal der EIbe und ist eine der 
vier Marschländer Landgemeinden mit ca. 3.200 Gemeinde
gliedern. Der Gottesdienst wird in der auf einer Anhöhe im 
Ortsmittelpunkt. vom gemeindeeigenen Friedhof umgebenen 
St. Pankratius Kirche gehalten. 

Zur Kirchengemeinde gehört ein Halbtagskindergarten mit 
60 Plätzen. Außer den Mitarbeitern im Kindergarten werden 
ein Diakon, ein Küster, ein Friedhofswart, eine Gemeindese
kretärin und ein nebenamtlicher Organist beschäftigt. 

Wir wünschen uns einen/e Pastor /Pastorin, der / die Freude 
für das Leben und Arbeiten in einer Landgemeinde mitbringt 
und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, mit Freude zu Seelsorge und 
Hausbesuchen, Jugend- und Altenarbeit. Bei den vielfältigen 
Verwaltungsaufgaben wird ihm der Kirchenvorstand zur Seite 
stehen. 

Gemeinderäume und eine schöne Dienstwohnung in 
unserem 1986 neu renovierten 300 Jahre alten denkmalge
schützten Fachwerkpastorat sind vorhanden. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Alt-Hamburg - Bezirk Bergedorf -, Neue Burg 1, 2000 
Hamburg 11. Weitere unterlagen sind auf Anforderung einzu
reichen. Auskünfte erteilen Herr Gerhard Petrick, Alter Kirch
deich 8, 2050 Harnburg 80, Tel. 040/7372591, und Propst 
Konrad Lindemann. Neue Burg 1, 2000 Harnburg 11, Tel. 
040/3689273. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 St. Pankratius Ochsenwerder - PI/ P 2 

In der Kir c h eng e m ein d e W h r den im Kirchenö 

kreis Süderdithmarschen ist die Pfarrstelle vakant und mit 
einem Pastor od er einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar 
- jeweils in einem eingeschränkten Dienstverhältnis (50 'k) 
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchen
vorstandes. 

Mit der Gemeindepfarrstelle in Wöhrden zusammen soll neu 
die Beauftragung für die Jugendarbeit im Kirchenkreis Süder
dithmarschen wahrgenommen werden. Deswegen wird bei 
der Stellenbesetzung die Beratung der Mitarbeiter in der Ju
gendarbeit mit einbezogen. 

Die Kirchengemeinde Wöhrden ist eine Dithmarscher Land
gemeinde mit ca. 1.300 Gemeindegliedern. Im Kirchdorf selbst 
wohnen 900 Gemeindeglieder. Von der Kinderspielstubenar
beit über die jungschar- und Konfirmandenarbeit (l Gruppe je 
Jahrgang) bis zum Altenkreis sind alle normalen pastoralen 
Verpflichtungen vorhanden. Teilweise hauptamtliche, neben
amtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
arbeiten mit. Die zweihundertjährige St. Nicolai-Kirche. ein 
großes Pastorat und ein Gemeindehaus mit altem Diakonat 
stehen für die Arbeit zur Verfügung. Die Nutzung der 
Gebäude soll im Zusammenhang mit der kombinierten Auf
gabenstellung neu überdacht und von dem (den) Stellenin
habertn) initiativ durchgeführt werden. 

Mit der Gemeindearbeit verbunden werden soll der zweite 
Schwerpunkt: die Jugendarbeit im Kirchenkreis. ein weites 
Feld mit vielen Arbeitsmöglichkeiten. Wöhrden bietet mit 
seinen Gebäuden Chancen, eine gute Arbeit aufzubauen. 

In Wöhrden selbst gibt es noch eine Grundschule. Sämtliche 
weiterführenden Schulen sind in Heide, Meldort. Busuni und 
Wesselburen erreichbar. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Suderdithmarschen, Klosterhof 19, 2223 Meldorf. Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte er
teilen der Vakanzvertreter Pastor Möller, Lohe-Rickelshof, Tel. 
0481/6 23 07, und der Kirchenvorsteher Ferdinand Rolfs, 2240 
Norderwöhrden. Tel. 04839/360, und Propst Klaus Jürgen 
Horn, MeldorL Tel. 04832/6740. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Wöhrden - P III / P 2 

Stellenausschreibungen 

Die Martin-Luther-Kirchengemeinde Stockelsdorf-Mori 
sucht für ihre neu eingerichtete volle C-Kirchenmusikerstelle 
zum nächstmöglichen Termin 

eine/einen Kirchenmusikerin/Kirchenmusiker 

Kirche (Neuthor-Orgel von 1983)und Friedhofskapelle (neue 
Orgel geplant) werden gemeinsam mit der Nachbarkirchenge
meinde genutzt. Für weitere Aktivitäten steht ein eigenes, ge
räumiges Gemeindehaus (Martin-Luther-Haus) zur Verfü
gung. Stockelsdorf liegt am Stadtrand von Lübeck (Stadtbus
verkehr). 

Die Vergütung richtet sich nach den Richtlinien für die Ver
gütung der nebenberuflichen Kirchenmusiker. 

Auskunft erteilt: Pastor Kalläne, Tel. 0451/49 87 22. 

Bewerbungen sind bis zum 31. August 1990 zu richten an den 
Kirchenvorstand der Martin-Luther-Kirchengemeinde Stok
kelsdorf-Mori, Schulweg 1 a, 2406 Stockelsdorf. 

Az.: 30 - Martin-Luther-Stockelsdorf-Mori - T 2 / T 3 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wahlstedt sucht zum 1. 
Oktober ]990 oder früher für eine GanztagssteUe 

eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter 
für die Kinder- und Jugendarbeit 

(Diakon/in, Erzieher/in mit religionspädagogischer Zusatz
ausbildurig. Sozialarbeiter / in oder Sozialpädagoge/ in). 

Einsatzfreude und Interesse am kirchlichen Leben in der Ge
meinde und gute Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand, 
den Pastoren und den anderen Mitarbeitern wird erwartet. 

Bewerbungen sind zu richten an den Kirchenvorstand der 
Ev-Luth, Kirchengemeinde Wahlstedt, Segeberger Str. 38,2362 
Wahlstedt. 

AL: 30 - Wahlstedt - HW 
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Personalnaehri eh ten 
Ordiniert: 

Am 3. Juni 1990 der Vikar Werner Ar n 0 j d; 

am 4. Juni 1990 die Vikarin Astrid B aar - T h a l man n, geb. 
Baar; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Bernd Be r ger; 

am 4. Juni 1990 der Vikar Dr. Michael Bi e h l : 

am 3. Juni 1990 der Vikar Bernd Bö t t ger; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Gerhard Bot h e; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Kay-Ulrich B r 0 n k; 

am 4. Juni 1990 der Vikar Eekart G r u l k e; 

am 24. Mai 1990 die Vikarin Birgit Fe i I c k e - Leu n g, geb. 
Feilcke; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Matthias He i t man n: 

am 3. Juni 1990 die Vikarin Kathrin J e d e e k r geb. Meyns; 

am 3. Juni 1990 der Vikar Lutz Je d e c k; 

am 24. Mai 1990 die Vikarin Birgit J 0 h an n 5 0 n; 

am 3. Juni 1990 der Vikar Christian K i e s b y e; 

am 3. Juni 1990 der Vikar Horst Uwe Kr a u p n e r; 

am 3. Juni 1990 die Vikarin Bettina Kr u c k i s; 

am 4. Juni 1990 die Vikarin Elke M a r k er t; 

am 4. Juni 1990 der Vikar Dr. Karl-Heinrich Me 1zer; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Johannes Me y e r; 

am 16. April 1990 die Vikarin Silke Mo 0 j man n geb. Franz; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Gunnar Pe n n i n g; 

am 3. Juni 1990 der Vikar Holger Pe nt z i e n; 

am 4. Juni 1990 der Vikar Andreas-Michael Pet e r sen; 

am 4. Juni 1990 der Vikar Frank Pu c k e I w a l d; 

am 4. Juni 1990 der Vikar Bernd Re i n hol t z; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Thomas R ein s b erg; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Michael R 0 s e; 

am 24. Mai 1990 der Vikar Wolfgang Se h w a n: 

am 3. Juni 1990 der Vikar Christoph S ass e n hag e n; 

am 3. Juni 1990 die Vikarin Heike S ass e n hag e n, geb. 
Krümler; 

am 4. Juni 1990 der Vikar Jens Sie b man n; 

am 4. Juni 1990 der Vikar Horst S i mon sen; 

am 3.Juni 1990 die Vikarin Renate Si n g hof e n, geb. Lemke; 

am 3. Juni 1990 der Vikar Klaus S t r u v e: 

am 24. Mai 1990 der Vikar Andreas W a n d t k e - G r 0 h
man n, geb. Wandtke; 

am 3. Juni 1990 der Vikar Jörg-Michael W e i 15 b ach; 

am 24. Mai 1990 die Vikarin Margit Wo I f; 

am 24. Mai 1990 die Vikarin Susanne Z i n gel, geb. Witzke. 

Ernannt: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1990 die Pastorin z.A. Karin Boy e, 
r.Z: in Harnburg. bei gleichzeitiger Begründung eines 
Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur Norde!
bischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 2. Pfarrstelle der 
Epiphanien-Gemeinde Harnburg, Kirchenkreis Alt
Hamburg - Bezirk Nord-; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor Z.A. Eckart 
Die tri c h, z.Z. in Kiel-Russee, bei gleichzeitiger Begrün
dung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit 
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Gabriel Russee
Hammer, Kirchenkreis Kiel. 

Bestätigt: 

Mit Wirkung vom 15. Mai 1990 auf die Dauer von 5 Jahren die 
Berufung des Pastors Günter L e m b c k e, zuletzt 
Züssow/ DDR, bei gleichzeitiger Übernahme in ein Dienst
verhältnis auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev-Luth. 
Kirche in die Pfarrstelle des Landesvereins für Innere 
Mission in Schleswig-Holstein für Seelsorge in den Kran
kenhäusern und Heimen; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Wahl des Pastors Dr. Erich 
R ü p p e I, Hamburg-Stellingen, zum Pastor der 3. Pfarr
stelle der Kirchengemeinde Rellingen, Kirchenkreis Pinne
berg; 

mit Wirkung vom 1. August 19990 die Wahl des Pastors Johan
nes T ö 11 ne r, bisher in Kopenhagen/Dänemark, bei 
gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses als 
Pastor auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche 
zum Pastor der 4. PfarrsteJle der Kirchengemeinde Rends
burg-St. Marien, Kirchenkreis Rendsburg; 

mit Wirkung vom 1. Mai 1990 die Wahl der Pastorin z.A. 
Beatrix Z 0 s k e, geb. Amold, z.Z. in Hemme, bei gleich
zeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses a ls Pasto
rin auf Lebenszeit (eingeschränktes Dienstverhältnis 
- 50 % -) zur Nordelbischen Ev-Luth, Kirche zur Pastorin 
der Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Marien zu 
Hemme, Kirehenkreis Norderdithmarschen. 

Eingeführt: 

Am 25. März 1990 der Pastor Thornas Be c k e r s hau s als 
Pastor in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Iohanis
Harvestehudo. Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Mitte

am 13. Mai 1990 der Pastor Georg B ehr man n als Pastor in 
die Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn für Seelsorge 
an den Staatlichen Pflegeheimen in Hamburg-Jenfeld (Hol
stenhof) und Hamburg-Wandsbek (Marienthal): 

am 29. April 1990 der Pastor Wolfgang D r e w s als Pastor in 
die 2. Pfarrstelle der Thomas-Kirchengemeinde Harnburg
Meiendorf. Kirehenkreis Stormarn - Bezirk Wandsbek
Rahlstedt -; 

am 24. April 1990 der Pastor Andreas H ä n 15 gen als Pastor 
in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Blankenese für Ju
gendarbeit; 

am 13. Mai 1990 die Pastorin Regina Kr aus e als Pastorin in 
die 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Nortorf, Kirchen
kreis Rendsburg. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Werner 
Ar n 0 I d unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung in der Vater-Unser-Kirchengemeinde 
Osdorf-Felm-Lindhöft, Kirchenkreis Eckernförde; 
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mit Wirkung vom 1. August 1990 die Pastorin z.A. Astrid 
B aar - T h a l man n, geb. Baar, unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstver
hältnis - 50 % -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der Dienstleistung in der Kirchengemeinde SI. Lorenz in 
Lübeck, Kirchenkreis Lübeck; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Bernd 
Be r ger unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 3. Pfarrstelle der Kreuz-Kirchengemeinde Schiff
bek zu Hamburg-Billstedt, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk 
Reinbek-Billetal-; 

mit Wirkun g vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Dr. Michael 
Bi e h 1 unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 o/c -) zur Nor
delbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 1. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde SI. Iohannes in Lübeck
Kücknitz. Kirchenkreis Lübeck; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Bernd 
B t t ger unter Begründung eines Dienstverhältnissesö 

auf Probe zur Nordelbischen Ev-Luth, Kirche mit der Ver
waltung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Telling
stedt, Kirchenkreis Norderdithmarschen; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor Z.A. Gerhard 
Bot h e unter Begründung eines privat-rechtlichen 
Dienstverhältnisses (An gestellten verhältnis) zur Nordelbi
schen Ev-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 1. Pfarrstel
le der Kreuz-Kirchengemeinde Schiffbek zu Harnburg-Bill
stedt, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Reinbek-Billetal-; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Kav-Ulrich 
B r 0 n k unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe (eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nor
delbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 1. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Ansgar Harnburg-Lan
genhorn, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Nord-; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin z.A. Birgit 
Fe i 1c k e - Leu n g, geb. Feilcke, unter Begründung 
eines Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbischen EV.

Luth. Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle der Kir
chengemeinde SI. Nikolai zu Hamburg-Billwerder an der 
Bille, Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Bergedorf -; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Eckart 
G r u l k e unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordeibisehen Ev-Luth, Kirche mit der Ver
waltung der Kirchengemeinde SI. Margarethen, Kirchen
kreis Münsterdorf; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Matthias 
Hel tm a n n unter Begründung eines Dienstverhältnis
ses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der 3. Pfarrstelle der SI. Raphael-Kirchenge
meinde Hamburg-Wilhelmsburg, Kirchenkreis Harburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin z.A. Birgit 
J 0 h a n n s 0 n unter Begründung eines Dienstverhält
nisses auf Probe zur Norclelbischen Ev-Luth. Kirche mit 
der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde SI. 
Stephanus in Hamburg-Eimsbüttel, Kirchenkreis Alt
Harnburg - Bezirk Mitte -; 

mit vVirkung vom 1. Juni 1990 di e Pastorin z.A. Kathrin 
Je d e c k, geb. Meyns, unter Begründung eines Dienstver
hältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstverhält
nis - 50 o/c -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchengemeind e Oldens

wert, Kirchenkreis Liderstedt (Regelung nach den Bestim
mungen des § 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsgesetzes in 
der Fassung vom 19. Januar 1985); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor Z.A. Lutz Je d eck 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe 
(eingeschränktes Dienstverhältnis - 50 o/r -) zur Nordelbi
schen Ev-Luth. Kirche mit der Verwaltung der Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Oldenswort, Kirchenkreis Eider
stedt (Regelung nach den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 des 
Teilbeschäftigungsgesetzes in der Fassung vom 19. Januar 
1985); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Christian 
K i I.' S b Ye unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Ver
waltung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde SI. Laurentii 
auf Fohr, mit dem Dienstsitz in Süderende auf Fohr, Kir
chenkreis Südtondern; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Horst Uwe 
Kr a u p n e r unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Ver
waltung der 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Meldorf, 
Kirchenkreis Süderdithmarschen: 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin z.A. Bettina 
Kr u c k i s unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung im Kirchenkreis Südtondern; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin z.A. Elke 
M a r k e r t unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev-Luth, Kirche mit der 
Dienstleistung im Nord elbischen Frauenwerk. 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Dr. Karl-Hein
rich Me I zer unter Begründung eines Dienstverhältnis
ses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Wahl
stedt,Kirchenkreis Segeberg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. [ohannes 
Me y e r unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Steinbek, Kir
chenkreis Storrnarn - Bezirk Reinbek-Billetal-; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin z.A. Birgit 
P e n n i n g, geb. Kubitz. Z.Z. in Ceesthacht, im Rahmen 
ihres Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbischen Ev
Luth. Kirche unter Umwandlung des gegenwärtigen un
eingeschränkten Dienstverhältnisses in ein eingeschränk
tes Dienstverhältnis (50 %) mit der Verwaltung der 1. Pfarr
stelle der Kirchengemeinde SI. Salvatoris-Ceesthacht, 
Kirchenkreis Alt-Hamburg- Bezirk Bergedorf-, (Regelung 
entsprechend den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 des Teilbe
schäftigungsgesetzes Ld.F. vom 19.1.1985); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Cunnar 
Pe n ni n g unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe (eigeschränktes Dienstverhältnis - 50 % -) zur 
Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 1. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde SI.Salvatoris-Ceesthacht, 
Kirchenkreis Alt-Hamburg- Bezirk Bergedorf- (Regelung 
entsprechend den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 des Teilbe
schäftigungsgesetzes Ld.F. vom 19.1.1985); 

mit Wirkung vom I. Juni 1990 der Pastor Z.A. Holger 
Pe n t z i e n unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Ver
waltung der 2. Pfarrstelle d er Kirchengemeinde Jevensted t. 
Kirchenkreis Rendsburg; 
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mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Andreas-Michael 
Pet e r sen unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Dienstleistung in der Kirchengemeinde Tornesch, Kirchen
kreis Pinneberg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Frank 
P u c k e 1wal d unter Begründung eines Dienstverhält
nisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der Dienstleistung in der St. Petri-Kirchengemeinde in Rat
zeburg, Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Bernd Re i n 
hol t z unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung im Kirchenkreis Pinneberg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor Z.A. Thomas 
Re ins b erg unter Begründung eines Dienstverhältnis
ses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth, Kirche mit der 
Dienstleistung in der Erlöser-Kirchengemeinde Hamburg
Lohbrügge, Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Reinbek-Bille
tal-; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 d er Pastor z.A. Wolfgang 
Sc h w a n unter Begründung eines Dienstverhältnisses 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Ver
waltung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Farmsen. 
Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Wandsbek/Rahlstedt-; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Michael R 0 s e 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. 
Pfarrstelle der Friedens-Kirchengemeinde Berne, Kirchen
kreis Stormarn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt-; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Christoph 
S a s s e n hag e n unter Begründung eines Dienstver
hältnisses auf Probe (eigeschränktes Dienstverhältnis
50 % -) zur Nordelbischen Ev-Luth, Kirche mit der Verwal
tung der Pfarrstelle der Kirchengemeinden Dagebüll und 
Fahretoft mit dem Dienstsitz in Dagebüll, Kirchenkreis 
Südtondern (Regelung nach den Bestimmungen des § 7 
Abs.1 des Teilbeschäftigungsgesetzes in der Fassung vom 
19. Januar 1985); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin LA. Heike 
S ass e n hag e n, geb. Krümler, unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstver
hältnis - 50 % -l zur Nordelbischen Ev-Luth, Kirche mit 
der Verwaltung der Pfarrstelle der Kirchengemeinden Da
gebüll und Fahretoft mit dem Dienstsitz in Dagebüll, Kir
chenkreis Südtondem (Regelung nach den Bestimmungen 
des § 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsgesetzes in der 
Fassung vom 19. Januar 1985); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Jens Sie b
man n unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Wewelsfleth, 
Kirchenkreis Münsterdorf; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Horst Si m 0 n
sen unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Westensee mit 
dem Dienstsitz in Felde, Kirchenkreis Kiel; 

mit Wirkung vom 1. August 1990 die Pastorin z.A. Renate 
Si n g h o f e n, geb. Lemke, unter Begründung eines 
Dienstverhältnisses auf Probe (eingeschränktes Dienstver
hältnis - 50 'I -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der Paulus-Kirchenge
meinde Flensburg, Kirchenkreis Flensburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor Z.A. Klaus S t r u ve 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev-Luth, Kirche mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Pahlen, Kirchenkreis 
Norderdithmarschen; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor z.A. Andreas 
W a n d t k e - e roh man n. geb. Wandtke, unter Be
gründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordel
bischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 1. Pfarr
stelle der Johannes-Kirchengemeinde Harnburg-Rissen. 
Kirchenkreis Blankenese: 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor zJ\. [örg-Michael 
W eiß b ach unter Begründung eines Dienstverhältnis
ses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der 
Verwaltung der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. 
Nicolai auf Föhr. mit dem Dienstsitz in Wyk auf Föhr, Kir
chenkreis Süd tondem; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin z.A. Margit 
Wolf unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Dienst
leistung im Kirchenkreis Niendorf; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin 7.A. Susanne Z i n
ge 1, geb. Witzke, unter Begründung eines Dienstverhält
nisses auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit 
der Dienstleistung für das Direktorat im Ausbildungszen
trum Hamburg und des Prediger- und Studienseminars 
der Nordelbischen Ev-Luth. Kirche. 

Übernommen: 

Mit Wirkung vom 1. Juni 1990 die Pastorin Z.A. Silke M 0 0 1
man, geb. Franz. in ein Dienstverhältnis auf Probe zur 
Nord elbischen Ev-Luth. Kirche bei gleichzeitiger Beurlau
bung auf die Dauer von 6 Jahren für den kirchlichen Aus
landsdienst im Südlichen Afrika (Kapkirche). 

In den Ruhestand versetzt: 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1990 der Pastor Eberhard 1e 
Co u t rein Harnburg (Dienste in Übersee); 

mit Wirkung vom 1. Juni 1990 der Pastor Dieter W e i
r 0 w s k i in WewelsfJeth. 
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Pastor i.R. 

Eberhard Schwarz 
geboren am 18. April 1917 in Posen 
gestorben am 25. April 1990 in Kiel 

Der Verstorbene wurde am 28. Oktober 1951 in Böel 
ordiniert. Anschließend war er Pastor in Wyk/Föhr. 
Von 1957 bis 1960 war er Pastor der Domgemeinde 
Schleswig. 1960 wurde er zum Oberlandeskirchenrat 
beim Landeskirchenamt in Kiel berufen. 

Vom 1. Oktober 1970 bis zu seiner Zurruhesetzung 
zum 1. Mai 1984 war er Propst des Kirchenkreises Se
geberg. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für die 
Verkündigung des Evangeliums durch Propst 
Schwarz. 

t
 
Pastor i.R. 

Willi Stark 
geboren am 12. September 1908 in Gerdshagen 

gestorben am 10. April 1990 in Hamburg 

Der Verstorbene wurde am 8. April 1938 in Stettin or
diniert. Nach seiner Übernahme in den Dienst der frü
heren Ev.-Luth. Landeskiehe Schleswig-Holsteins war 
er von 1947 bis 1955 Pastor in Horsbüll. 

Anschließend war er bis zu seiner Zurruhesetzung 
zum 1. Mai 1974 Pastor in Hamburg-Sasel. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für die 
Verkündigung des Evangeliums durch Pastor Stark. 
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